
 
Amtliche Bekanntmachung der Stadt Hanau 

 
Das Eisenbahn-Bundesamt hat um folgende Bekanntmachung gebeten:  

 
Hanau, 20.11.2023                Magistrat  

   der Stadt Hanau  
        
        
       Kaminsky  
Oberbürgermeister 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Aufstellung von Lärmaktionsplänen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 

(BImSchG §§ 47 a – f), Lärmaktionsplan (4. Runde) an Haupteisenbahnstrecken des 

Bundes 

 
Nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz sind Lärmaktionspläne für Schienenwege der 

Eisenbahnen des Bundes (Haupteisenbahnstrecken) mit einem Verkehrsaufkommen von 

mehr als 30.000 Zügen pro Jahr aufzustellen. Die Lärmaktionspläne sind alle 5 Jahre zu 

überprüfen und erforderlichenfalls zu überarbeiten. Erstmalig wurden mit der Runde 4 als 

freiwillige Leistung auch insgesamt 42 Rangier- und Umschlagbahnhöfe innerhalb von 

Ballungsräumen kartiert. Ballungsräume sind Gebiete mit einer Einwohnerzahl von über 

100.000 und einer Bevölkerungsdichte von mehr als 1.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. 

Hanau ist einer von sechs Ballungsräumen in Hessen. 

Nach der ersten Öffentlichkeitbeteiligung im März / April 2023, startet das Eisenbahn-

Bundesamt am 20. November 2023 die zweite Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung. Bis zum 2. Januar 2024 können sich alle Bürgerinnen 

und Bürger der Stadt Hanau an der Lärmaktionsplanung (Runde 4) beteiligen. Hierfür hat 

das Eisenbahn-Bundesamt die Beteiligungsplattform auf der Internetseite 

laermaktionsplanung-schiene.de freigeschaltet. 

In der zweiten Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung haben die Bürgerinnen und Bürger der 

Stadt Hanau die Möglichkeit, sich umfassend zum Entwurf des Lärmaktionsplans (Runde 4) 

sowie zum Verfahren der Lärmaktionsplanung und der Öffentlichkeitsbeteiligung zu äußern. 

Der Entwurf zum Lärmaktionsplan steht allen Interessierten auf der genannten 

Beteiligungsplattform zur Verfügung. 

Eine Beteiligung ist für Bürgerinnen und Bürger ohne Anmeldung oder Registrierung möglich. 

Lediglich eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden. Jede Person kann sich nur einmal 

beteiligen. Weitere Informationen zur Teilnahme finden alle Interessierten auf 

laermaktionsplanung-schiene.de. 

Ferner können Anregungen und Vorschläge schriftlich über die Stadtverwaltung unter dem 

Stichwort „Lärmaktionsplanung Schiene“ bis zum 2. Januar 2024 eingereicht werden. 


